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Allgemeine Prüfungsordnung 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge 

im Hochschulbereich für Angewandte Wissenschaften an 
 

der Universität der Bundeswehr München 
(APO/BM) 

 
vom 28. September 2023 

 
 
 
 
Aufgrund von Art. 108 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 3 und 4 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 
(BayGVBI. Nr. 15/2022, S. 414) und der Erteilung des Einvernehmens durch das Bayerische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst mit Schreiben vom 1. September 2023, 
Az.: L.3-H6114.5.19/1/20, und der Erteilung des Einvernehmens durch das Bundesministerium der 
Verteidigung mit Schreiben vom 7. September 2023, Gz.: P I 5 – 38-01-06, gemäß § 12 Abs. 1 der 
Rahmenbestimmungen für Struktur und Organisation der Universität der Bundeswehr München, er-
lässt die Universität der Bundeswehr München (UniBw M) folgende allgemeine Prüfungsordnung: 
 
 
 
 

Inhaltsübersicht 
Seite 

1. Abschnitt Allgemeine Regelungen 
 
A  Zweck der Allgemeinen Prüfungsordnung 
§ 1 Zweck der Allgemeinen Prüfungsordnung        5 
 
B  Prüfungsorgane und Studiengangskommission 
§ 2 Prüfungsorgane         5 
§ 3 Prüfungsausschuss         5 
§ 4 Prüfungskommissionen         6 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer         7 
§ 6 Studiengangskommission         7 
§ 7 Geschäftsgang         8 
 
C  Arten der Leistungsnachweise –  
  Verfahren, Bewertung, Wiederholung 
  und Organisation von Prüfungen 
§ 8 Leistungsnachweise         8 
§ 9 Elektronische Fernprüfungen         10 
§ 10 Single- oder Multiple-Choice-Prüfungen         11 
§ 11 Prüfungstermine      12 
§ 12 Bewertung der einzelnen 
  Leistungsnachweise      12 
§ 13 Bildung von Modulnoten         13 
§ 14 Prüfungsgesamtergebnis         13 
§ 15  Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen         14 
  



4 UniBw M   APO/BM 

§ 16 Öffnungsklausel, Anrechnung von 
  Leistungen         14 
§ 17 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung 
  und Prüfungsmängel         15 
§ 18 Regelprüfungstermine         16 
§ 19 Mutterschutz, Elternzeit und 
  Pflegezeit         17 
§ 20 Nachteilsausgleich         17 
 
D  Wiederholungen von Leistungsnachweisen 
§ 21 Wiederholungen         18 
§ 22 Fachstudienberatung         18 
 
E  Verlängerung von Fristen 
§ 23 Verlängerung von Fristen         19 
 
F  Zeugnisse 
§ 24 Bachelor- und Masterzeugnis         19 
 
 
2. Abschnitt: Regelungen für Bachelorstudiengänge 
§ 25 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
  Umfang des Bachelorstudiums         20 
§ 26 Bachelorarbeit         20 
 
 
3. Abschnitt: Regelungen für Masterstudiengänge 
§ 27 Qualifikation für das Masterstudium     21 
§ 28 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
  Umfang des Masterstudiums         22 
§ 29 Masterarbeit         22 
 
 
4. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 30 In-Kraft-Treten          22 
 
Anlage: Verzeichnis verwendeter 
   Abkürzungen          24 

  



UniBw M   APO/BM 5 

1. Abschnitt: 
Allgemeine Regelungen 

 
 

A 
Zweck der Allgemeinen 

Prüfungsordnung 
 

§ 1 
Zweck der 

Allgemeinen Prüfungsordnung 
 
 

1Die APO/BM gilt für alle Bachelor- und Masterstudiengänge im Hochschulbereich für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) der Universität der Bundeswehr München 2Soweit die APO/BM 
keine Bestimmungen enthält, gelten für die einzelnen HAW-Studiengänge die Vorschriften in der 
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung (SPO). 3Die jeweilige SPO kann aus studienorganisatori-
schen Gründen Abweichungen von dieser APO/BM regeln. 
 
 
 

B 
Prüfungsorgane und 

Studiengangskommission 
 

§ 2 
Prüfungsorgane 

 
1Prüfungsorgane sind der Prüfungsausschuss, die Prüfungskommissionen sowie die Prüferinnen 

und Prüfer. 2Mitglieder im Prüfungsausschuss oder in einer Prüfungskommission können Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer (gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz und Satz 3 1. Halbsatz 
BayHIG) sein, die eine Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausüben. 
 
 
 

§ 3 
Prüfungsausschuss 

 
 

(1) 1Der Prüfungsausschuss besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und zwei weiteren Mitglie-
dern. 2Jede Fakultät des Hochschulbereichs für Angewandte Wissenschaften (HAW-Bereich) muss 
vertreten sein. 
 

(2) 1Das vorsitzende Mitglied und die weiteren Mitglieder werden von der Präsidentin bzw. dem 
Präsidenten für drei Jahre bestellt. 2Wiederbestellung ist zulässig; Neu- und Wiederbestellung sind 
grundsätzlich so vorzunehmen, dass nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder gleichzeitig wechselt. 
 

(3) Das vorsitzende Mitglied führt die Bezeichnung die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende. 
 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist für alle Prüfungsangelegenheiten zuständig, die nicht ausdrück-
lich einem anderen Prüfungsorgan zugewiesen sind. 2Insbesondere obliegen ihm folgende Aufga-
ben: 
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1. die Entscheidung von grundsätzlichen Fragen der Zulassung zu den Prüfungen sowie in 
sonstigen Prüfungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 

 
2. die Überwachung der vorschriftsmäßigen Anwendung der Prüfungsbestimmungen und 

 
3. die Behandlung von Widersprüchen gegen Prüfungsentscheidungen sowie die Entschei-

dung über Beschwerden in Prüfungsangelegenheiten. 
 

3Der Prüfungsausschuss kann rechtswidrige Entscheidungen anderer Prüfungsorgane bean-
standen und aufheben. 4Die anderen Prüfungsorgane sind an die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses gebunden. 5Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei Prüfungen 
anwesend zu sein und an Sitzungen der Prüfungskommissionen beratend teilzunehmen. 
 

(5) 1In unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet das vorsitzende Mitglied. 2Es hat die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses hiervon unverzüglich zu unterrichten. 3Der Prüfungsausschuss 
kann Entscheidungen seines vorsitzenden Mitglieds aufheben; bereits entstandene Rechte Dritter 
bleiben unberührt. 
 
 
 

§ 4 
Prüfungskommissionen 

 
 

(1) 1Für jeden HAW-Studiengang wird eine Prüfungskommission gebildet; bei integrativen Stu-
diengängen können Prüfungskommissionen auch für Studien--oder Vertiefungsrichtungen gebildet 
werden. 2Einer Prüfungskommission kann auch die Zuständigkeit für mehrere Studiengänge, Stu-
dien- oder Vertiefungsrichtungen übertragen werden. 3Eine Prüfungskommission besteht aus min-
destens drei für die Dauer von drei Jahren gewählten hauptamtlichen Professorinnen bzw. Profes-
soren und zwei Ersatzmitgliedern der zuständigen Fakultät bzw. der zuständigen Fakultäten; bei 
integrativen Studiengängen sollen alle beteiligten Fakultäten berücksichtigt werden. 4Die Ersatzmit-
glieder werden in der Kommission nur insoweit mit Stimmrecht tätig, als ständige Mitglieder verhin-
dert sind. 5Die Mitglieder der Prüfungskommission und die Ersatzmitglieder werden vom Fakultätsrat 
bzw. den Fakultätsräten gewählt und anschließend von der Dekanin bzw. dem Dekan, bzw. bei in-
tegrativen Studiengängen von der Vizepräsidentin bzw.  dem Vizepräsidenten für den HAW-Bereich 
bestellt. 6Wiederwahl ist möglich. 
 

(2) Die Prüfungskommission wählt aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied und das dieses ver-
tretende Mitglied. 
 

(3) Das vorsitzende Mitglied kann auf Antrag andere Lehrpersonen der Hochschule oder Beauf-
tragte des Bundesministeriums der Verteidigung ohne Stimmrecht zu den Sitzungen zulassen. 
 

(4) Das vorsitzende Mitglied führt die Bezeichnung die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende. 
 

(5) 1Der Prüfungskommission obliegen folgende Aufgaben: 
 

1. die Festsetzung und Bekanntgabe der Termine für die einzelnen Prüfungsleistungen, 
 
2. die Festlegung und Bekanntgabe der Termine, zu denen die Prüfungsergebnisse vorliegen 

müssen, 
 

3. die Bestellung der Prüferinnen und Prüfer, die Zuordnung der Studierenden zu den Prüferin-
nen und Prüfern sowie die Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer bei mündlichen Prü-
fungen, 
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4. die Festsetzung und Bekanntgabe der zugelassenen Arbeits- und Hilfsmittel auf Vorschlag 
der Prüferinnen und Prüfer, die mit der Aufgabenstellung betraut sind, 

 
5. die Entscheidung über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

und einschlägiger, gleichwertiger Berufs- oder Schulausbildungen, 
 

6. die Entscheidung über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
 

7. die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Fristverlängerungen für die Ablegung 
von Prüfungsleistungen, 

 
8. die Entscheidung über die Folgen des Nichterscheinens zu Prüfungen und 

 
9. die Entscheidung über den Nachteilsausgleich. 

 
(6) 1In unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet das vorsitzende Mitglied. 2Es hat die Mit-

glieder der Prüfungskommission hiervon unverzüglich zu unterrichten. 3Die Prüfungskommission 
kann Entscheidungen seines vorsitzenden Mitglieds aufheben; bereits entstandene Rechte Dritter 
bleiben unberührt. 

 
(7) Die Prüfungskommission kann Entscheidungen nach Abs. 5 Satz 1 Nrn. 4 bis 9 einem Mitglied 

oder mehreren Mitgliedern übertragen. 
 
 
 

§ 5 
Prüferinnen und Prüfer 

 
 

1Prüferinnen und Prüfer können Personen gemäß Art. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 BayHIG in 
Verbindung mit der Verordnung über die Befugnis zur Abnahme von Hochschulprüfungen an den 
Hochschulen in Bayern (Hochschulprüferverordnung – HSchPrüferV) vom 22. Februar 2000 
(BayGVBl. S. 67, BayRS 2210-1-1-6-WK), die zuletzt durch §§ 1 und 2 der Verordnung vom 1. De-
zember 2022 (BayGVBl. S. 746) geändert worden ist, sein. 2Den Prüferinnen und Prüfern obliegen 
nach Maßgabe der Regelungen der Prüfungskommissionen die Aufgabenstellung, die Prüfungsauf-
sicht und die Bewertung der Prüfungsleistungen. 
 
 
 

§ 6 
Studiengangskommission 

 
 

(1) 1Für jeden Bachelor- und Masterstudiengang, der sich entweder aus Lehrveranstaltungen 
von Fakultäten des HAW-Bereichs oder von Fakultäten des HAW-Bereichs und des universitären 
Bereichs zusammensetzt (integrativer Studiengang), wird eine Studiengangskommission gebildet, 
sofern eine der beteiligten Fakultäten dies verlangt. 2Der Studiengangskommission obliegen im Be-
nehmen mit den beteiligten Fakultäten die Ausgestaltung, die inhaltliche Entwicklung und Begleitung 
des Studiengangs sowie die Gewährleistung seiner organisatorischen Durchführbarkeit. 

 
(2) 1Sofern eine Studiengangskommission gebildet wird, besteht diese aus Mitgliedern der Fa-

kultäten, die den Studiengang tragen, wobei alle beteiligten Fakultäten gleich stark vertreten sein 
sollen. 2Die Mitglieder der Studiengangskommission werden auf Vorschlag der den Studiengang 
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tragenden Fakultäten von der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für den HAW-Bereich für 
eine Dauer von drei Jahren bestellt. 3Wiederbestellung ist möglich. 
 

(3) 1Die Studiengangskommission wählt aus ihrer Mitte das vorsitzende Mitglied und das dieses 
vertretende Mitglied. 2Das vorsitzende Mitglied führt die Bezeichnung die Vorsitzende bzw. der Vor-
sitzende. 
 

(4) Das vorsitzende Mitglied kann Studierende mit Stimmrecht zu den Sitzungen zulassen. 
 
 
 

§ 7 
Geschäftsgang 

 
 

Als ordnungsgemäße Ladung zu Sitzungen des Prüfungsausschusses bzw. der Prüfungskom-
mission sowie der Studiengangskommission gilt auch die Festlegung der Sitzungstermine durch den 
Prüfungsausschuss, durch die Prüfungskommission bzw. durch die Studiengangskommission, wenn 
sichergestellt ist, dass die Mitglieder davon rechtzeitig Kenntnis erhalten. 
 
 
 

C 
Arten der Leistungsnachweise – Verfahren, Bewertung, Wiederholung und 

Organisation von Prüfungen 
 

§ 8 
Leistungsnachweise 

 
 

(1) Die Arten der Leistungsnachweise und den zulässigen Umfang schriftlicher und mündlicher 
Prüfungen für die einzelnen Module regeln die jeweiligen SPOs der HAW-Studiengänge. 
 

(2) 1Der Leistungsnachweis besteht aus einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung; ferner kön-
nen studienbegleitende Leistungsnachweise in Form von Referaten, Seminararbeiten, Studienarbei-
ten, Projektarbeiten, Fallstudien, Hausarbeiten, praktischen Leistungsnachweisen (insbesondere 
Durchführung und Auswertung von Versuchen oder Konstruktionsarbeiten) und/oder Portfolios so-
wie unbenoteten Teilnahmescheinen vorgesehen werden. 2Schriftliche Prüfungen können auch 
nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (Single- oder Multiple-Choice) gemäß § 10 durchgeführt werden. 
3Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise können ferner auch in englischer Sprache abgehal-
ten bzw. durchgeführt werden; wird diese Alternative gewählt, so ist dies in der jeweiligen SPO ent-
sprechend festzulegen. 
 

(3) 1Schriftliche Prüfungen sind Modulprüfungen in schriftlicher Form unter Aufsicht. 2Modulprü-
fungen in schriftlicher Form sind insbesondere Klausuren (Bearbeitungszeit von 60 bis 120 Minuten). 
3Bei schriftlichen Prüfungen erfolgt die schriftliche Bearbeitung eines Fragen- und/oder Aufgaben-
komplexes oder die Bearbeitung in Textform in der vorgegebenen Bearbeitungszeit.4Eine schriftliche 
Prüfung kann ganz oder teilweise in elektronischer Form durchgeführt werden, d. h., dass die Ab-
nahme durch computergestützte bzw. digitale Medien erfolgt (elektronische Prüfung). 5Die Authen-
tizität und die Integrität der Prüfungsergebnisse sind sicherzustellen. 6Den Studierenden wird recht-
zeitig vor den Prüfungen im Rahmen der Lehrveranstaltungen Gelegenheit gegeben, sich ausrei-
chend mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. 
 

(4) 1Mündliche Prüfungen sind Modulprüfungen in mündlicher Form mit einer Dauer von 20 bis 
40 Minuten. 2In mündlichen Prüfungen erfolgt die mündliche Bearbeitung eines Fragen- und/oder 
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Aufgabenkomplexes innerhalb der festgesetzten Prüfungsdauer, ggf. nach einer festgesetzten Vor-
bereitungszeit. 3Mündliche Prüfungen finden mindestens vor einer Einzelprüferin bzw. einem Einzel-
prüfer mit einer sachkundigen Beisitzerin bzw. einem sachkundigen Beisitzer statt. 4Die Zusammen-
setzung des Prüfungsgremiums bestimmt die jeweilige Prüfungskommission. 
 

(5) 1Ein kombiniert schriftlich-mündlicher Leistungsnachweis besteht aus der schriftlichen Bear-
beitung einer Frage-/Aufgaben-/Themenstellung oder Bearbeitung in Textform innerhalb einer fest-
gesetzten Bearbeitungszeit und kann mit dem Erfordernis einer mündlichen Darstellung der schrift-
lichen Ausführungen innerhalb einer vorgegebenen Prüfungsdauer verbunden werden. 2Kombiniert 
schriftlich-mündliche Leistungsnachweise sind: 
 Referate (Bearbeitungszeitraum von drei Wochen bis zu sechs Wochen), 
 Seminararbeiten (Bearbeitungszeitraum von fünf Wochen bis zu zehn Wochen), 
 Studienarbeiten (Bearbeitungszeitraum von zehn Wochen bis zu 20 Wochen), 
 Projektarbeiten (Bearbeitungszeitraum von zehn Wochen bis zu 20 Wochen) und 
 Fallstudien (Bearbeitungszeitraum von fünf Wochen bis zu zehn Wochen). 

3In einem Referat und einer Seminararbeit wird eine Themenstellung theoretisch bearbeitet. 4Im 
Gegensatz zum Referat wird bei der Seminararbeit auch überprüft, ob die bzw. der Studierende die 
fachspezifischen Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht. 5In einer Studienarbeit wird 
eine Frage- oder Aufgabenstellung praktisch-theoretisch bearbeitet. 6In einer Projektarbeit wird die 
Fähigkeit zur Entwicklung, Umsetzung und Präsentation von Konzepten sowie ggf. auch die Fähig-
keit zur Teamarbeit überprüft. 7Im Rahmen einer komplexen Aufgabenstellung sollen die Studieren-
den hierfür nachweisen, dass sie Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Kon-
zepte erarbeiten können. 8In einer Fallstudie wird die Fähigkeit zur Darstellung und Analyse eines 
Praxisproblems überprüft, das durch Einzel- oder Gruppenarbeit zu lösen ist. 9Bei der Gruppenarbeit 
müssen die individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. 10Die Dauer der münd-
lichen Darstellung beträgt bei den aufgezählten Leistungsnachweisen ggf. zwischen 20 und 40 Mi-
nuten. 
 

(6) Eine Hausarbeit (Bearbeitungsdauer von vier Wochen bis zu acht Wochen) besteht aus einer 
einheitlichen Aufgabenstellung, die unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Quellen und 
Verwendung der in diesem Gebiet geläufigen Methoden eigenständig bearbeitet wird und deren Lö-
sung von den Studierenden schriftlich niederzulegen ist. 
 

(7) 1In den praktischen Leistungsnachweisen sollen die Studierenden Aufgabenstellungen fach-
praktisch umsetzen, ggf. unter Anfertigung von schriftlichen Ausarbeitungen. 2Die Umsetzung erfolgt 
ganz oder teilweise in Präsenz in der betreffenden Lehrveranstaltung oder nach Ausgabe der Auf-
gabenstellung bis zu einem bestimmten Termin. 3Die Bearbeitungszeit beträgt ein bis zwei Trimes-
ter. 
 

(8) 1Ein Portfolio (Bearbeitungsdauer von zehn Wochen bis zu 20 Wochen) besteht aus mehre-
ren unselbständigen Leistungen (Teilleistungen), die in gegenseitigem Zusammenhang stehen und 
zur Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenstellung erbracht werden. 2Die Teilleistungen können 
aus schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungsnachweisen bestehen, die im Umfang unter 
den selbständigen Leistungsnachweisen liegen und zusammen diesen Umfang nicht überschreiten. 
 

(9) 1Für die aktive Teilnahme kann ein unbenoteter Teilnahmeschein vergeben werden. 2Dafür 
ist die Anwesenheit an 85% der betreffenden Veranstaltung erforderlich; das gilt nicht, sofern Fehl-
zeiten von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten sind, wobei die Anwesenheit auch dann 
nicht weniger als 50% betragen darf. 3Bei Fehlzeiten von mehr als 50% muss die Teilnahme zum 
nächstmöglichen Termin nachgeholt werden. 
 

(10) 1Leistungsnachweise werden im Rahmen von Modulen erbracht. 2Jedes Modul kann aus 
einer Kombination von Lehrveranstaltungen verschiedener Lehrveranstaltungsarten zusammenge-
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setzt sein. 3Für gemäß § 12 Abs. 2 erfolgreich abgeschlossene Module erhält die bzw. der Studie-
rende die in der jeweiligen SPO für die Module ausgewiesenen ECTS-Leistungspunkte, die sich 
nach der gesamten Arbeitsbelastung der Studierenden für das Modul richten. 4Ein ECTS-Leistungs-
punkt entspricht einer durchschnittlichen studentischen Arbeitsleistung von 30 Stunden. 
 

(11) 1Zusätzlich zu den in der jeweiligen SPO genannten Leistungsnachweisen können für ein 
Modul ein oder mehrere Midterm-Leistungsnachweise angeboten werden, bei denen die Teilnahme 
freiwillig ist. 2In Midterm-Leistungsnachweisen können zusätzliche Leistungen nachgewiesen wer-
den, die bei der Modulprüfung und sämtlichen Wiederholungsprüfungen berücksichtigt werden. 
3Diese Leistungen dürfen zu einer Verbesserung von maximal einer Notenstufe gemäß § 12 Abs. 2 
führen. 4Die in einem Modul jeweils erreichbare Verbesserung ist in der jeweiligen SPO anzugeben. 
5Für die Midterm-Leistungsnachweise besteht kein Anspruch auf eine Wiederholung. 6Näheres, ins-
besondere Anzahl, Form und Verfahren werden in der jeweiligen SPO geregelt. 7Die Ankündigung 
und Durchführung erfolgt durch die Lehrenden. 
 
 
 

§ 9 
Elektronische Fernprüfungen 

 
 

(1) 1Als Alternative zu einer Präsenzprüfung, wenn und soweit diese als Folge von Einschrän-
kungen und Hindernissen aufgrund einer Pandemiesituation oder in anderen besonderen Ausnah-
mefällen nicht oder nicht für alle Studierenden durchgeführt werden kann, und zur Erprobung als 
zeitgemäße Prüfungsform können unter Beachtung der Regelungen der Verordnung zur Erprobung 
elektronischer Fernprüfungen an den Hochschulen in Bayern (Bayerische Fernprüfungserprobungs-
verordnung - BayFEV) vom 16. September 2020 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 6 BayHIG in der 
jeweils gültigen Fassung bzw. nachfolgenden Verordnung an der UniBw M elektronische Fernprü-
fungen durchgeführt werden. 2Die Details sind durch die UniBw M in den Ausführungsbestimmungen 
zu den elektronischen mündlichen Fernprüfungen im HAW-Bereich der UniBw M geregelt. 3Elektro-
nische Fernprüfungen sind Prüfungen, die ihrer Natur nach dazu geeignet sind, in elektronischer 
Form und ohne die Verpflichtung, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend sein 
zu müssen, durchgeführt werden. 4Sie werden in der Regel außerhalb der Räumlichkeiten der 
UniBw M abgelegt. 5Elektronische Fernprüfungen können in Form schriftlicher Aufsichtsarbeiten 
(Fernklausur) oder als mündliche oder praktische Fernprüfung angeboten werden. 6Schriftliche Fern-
prüfungen werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung elektronischer Kommuni-
kationseinrichtungen mit Videoaufsicht durchgeführt. 7Mündliche und praktische Fernprüfungen wer-
den als Videokonferenz durchgeführt. 8Die Dauer der schriftlichen, mündlichen und der praktischen 
Fernprüfung entspricht der in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung geregelten Dauer der 
Präsenzprüfung. 
 

(2) 1Die Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. 2Die Freiwillig-
keit der Teilnahme ist grundsätzlich auch dadurch sicherzustellen, dass eine termingleiche Präsenz-
prüfung als Alternative angeboten wird. 3Termingleich sind Prüfungen, die innerhalb desselben Prü-
fungszeitraums unter strenger Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit stattfinden. 4In den 
Ausführungsbestimmungen ist das Prüfungsverfahren genau beschrieben, insbesondere ist die ein-
deutige Identifizierung der Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sichergestellt, sind geeignete 
Vorkehrungen gegen Täuschungsversuche, der Umgang mit technischen Störungen sowie die Si-
cherung und Dokumentation des Prüfungsgeschehens geregelt. 5Das Verfahren muss die Einhal-
tung des Datenschutzes gewährleisten. 6Eine teilweise oder vollständige Aufzeichnung der Prüfung 
ist nicht zulässig. 7Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, 
die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer 
Fernklausur technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung beendet und die Prüfungsleistung nicht 
gewertet. 8Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung elektronischer Fernprüfungen. 
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§ 10 
Single- oder Multiple-Choice-Prüfungen 

 
 

(1) 1Schriftliche Prüfungen können vollständig oder teilweise im Single- und/oder Multiple-
Choice-Verfahren abgenommen werden. 2Die Entscheidung darüber liegt bei den jeweiligen Prüfe-
rinnen und Prüfern. 3Näheres dazu, in welchen Modulen schriftliche Prüfungen im Single- und/oder 
Multiple-Choice-Verfahren abgenommen werden, regelt das Modulhandbuch. 4Die nachstehenden 
Regeln gelten für Prüfungen, bei denen mehr als 50% der erzielbaren Punkte auf Single- und/oder 
Multiple-Choice-Aufgabenstellungen entfallen. 
 

(2) 1Prüfungen nach dem Single- oder Multiple-Choice-Verfahren enthalten zutreffende und un-
zutreffende Aussagen über einen Sachverhalt und verlangen die Angabe, ob die einzelne Aussage 
zutreffend oder unzutreffend ist. 2Als Aufgabenstellungen sind solche zulässig, die unter mehreren 
möglichen Aussagen nur eine zutreffende enthalten („Single-Choice“) und solche, die unter mehre-
ren möglichen Aussagen mehrere zutreffende enthalten („Multiple-Choice“). 3Zu jeder Aussage wer-
den in der Aufgabenstellung die beiden Möglichkeiten vorgesehen, die jeweilige Aussage als zutref-
fend und als unzutreffend zu kennzeichnen.4Als richtige Beantwortung gelten sowohl die Kennzeich-
nung richtiger Antworten mit „zutreffend“ wie auch die Kennzeichnung falscher Antworten mit „unzu-
treffend“. 5Der Abzug von Punkten („Malus-Punkte“) für falsch gesetzte Kennzeichnungen ist aus-
geschlossen. 6Die Prüfungsaufgaben müssen zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 7Bei 
der Erstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als „zutreffend“ anerkannt 
werden. 8Die Prüfungsaufgaben sind durch mindestens zwei Aufgabenstellerinnen bzw. Aufgaben-
steller vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie gemessen an den 
Anforderungen des Satzes 6 fehlerhaft sind. 9Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsauf-
gaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksich-
tigen und es ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. 10Die Verminderung 
der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil einer bzw. eines zu Prüfenden auswir-
ken. 
 

(3) Prüfungen nach dem Single- und/oder Multiple-Choice-Verfahren gelten als bestanden, wenn 
a. die bzw. der zu Prüfende insgesamt mindestens 50 Prozent der gestellten Prüfungsfragen 

bzw. der zu erzielenden Punkte zutreffend beantwortet hat oder 
b. die bzw. der zu Prüfende insgesamt mindestens 40 Prozent der gestellten Prüfungsfragen 

bzw. der zu erzielenden Punkte zutreffend beantwortet hat und die Zahl der von der bzw. dem zu 
Prüfenden zutreffend beantworteten Fragen bzw. erzielten Punkte um nicht mehr als 17 Prozent die 
durchschnittlichen Prüfungsleistungen der insgesamt zu Prüfenden unterschreitet, die erstmals an 
der entsprechenden Prüfung teilgenommen haben. 
 

(4) 1Hat die bzw. der Studierende die für das Bestehen der Prüfung nach Abs. 3 erforderliche 
Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen bzw. die Mindestzahl der zu erzielenden 
Punkte erreicht, so lautet die Note für die im Single- und/oder Multiple-Choice-Verfahren abgefragte 
Prüfung bzw. die abgefragten Prüfungsteile 

1,0 („sehr gut"), wenn mindestens 75 Prozent, 
2,0 („gut"), wenn mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 
3,0 („befriedigend"), wenn mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 
4,0 („ausreichend"), wenn keine oder weniger als 25 Prozent der darüber hinaus gestellten Prü-

fungsfragen zutreffend beantwortet wurden. 
2Eine nicht ganzzahlige Notengrenze wird zugunsten der Studierenden gerundet. 3Die Noten 

können entsprechend dem prozentualen Anteil um 0,3 erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7, 
4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 4Wer die nach Abs. 3 erforderliche Mindestzahl nicht 
erreicht, erhält die Note 5,0 („nicht ausreichend“). 5Die Endnote von Prüfungen im Sinne des Abs. 1, 



12 UniBw M   APO/BM 

die nur teilweise aus Aufgaben nach dem Single- und/oder Multiple-Choice-Verfahren bestehen, 
wird unter Berücksichtigung von § 12 mit der Teilnote des anderen Prüfungsteils errechnet. 
 
 
 

§ 11 
Prüfungstermine 

 
 

1Die Prüfungstermine sind mindestens 14 Tage vor den jeweiligen Prüfungen in der hochschul-
üblichen Art und Weise durch das Prüfungsamt hochschulöffentlich oder in anderer geeigneter Art 
und Weise bekannt zu geben. 2Gleichzeitig ist auch der Prüfungsort anzugeben. 3Die Studierenden 
haben sich in geeigneter Form über die Prüfungstermine zu informieren. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend für die Midterm-Leistungsnachweise. 
 
 
 

§ 12 
Bewertung der einzelnen 

Leistungsnachweise 
 
 

(1) Der Bewertung der einzelnen Prüfungsleistung ist die individuelle Leistung der bzw. des Stu-
dierenden zugrunde zu legen. 
 

(2) Für die Bewertung der einzelnen Leistungsnachweise werden folgende Noten verwendet: 
 
 
Note  Erläuterung: 

1 sehr gut eine hervorragende Leistung 

2 gut  

eine Leistung, die erheblich 
über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 

3 befriedigend 

eine Leistung, die den durch-
schnittlichen Anforderungen 
entspricht 

4 ausreichend 

eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderun-
gen genügt 

5 
nicht ausrei-
chend 

eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt 

 
(3) 1Zur differenzierten Bewertung von Leistungsnachweisen können die Noten aus 

Absatz 2 durch die Prüferinnen und Prüfer um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden. 2Die Noten 0,7, 
4,3, 4,7 und 5,3 sind jedoch ausgeschlossen. 

 
(4) 1Schriftliche Prüfungen, die“ mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet werden sollen, sind 

von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten. 2Ist eine Prüfung unterschiedlich bewertet worden, 
sollen sich die Prüferinnen bzw. Prüfer auf eine übereinstimmende Bewertung einigen. 3Kommt eine 
Einigung nicht zustande, ergibt sich die Note aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten 
arithmetischen Mittel. 
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(5) Aus dem Modulhandbuch des jeweiligen HAW-Studiengangs ergibt sich, welche Leistungs-
nachweise nur mit den Prädikaten „mit Erfolg abgelegt“ oder „ohne Erfolg abgelegt“ bewertet wer-
den; für schriftliche Prüfungen ist diese Bewertungsalternative ausgeschlossen. 
 

(6) 1Die Noten, die in den Leistungsnachweisen erzielt wurden, können unter Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und des Datenschutzes in hochschulüblicher Weise be-
kannt gemacht werden. 2Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Noten können die Studie-
renden Antrag auf Einsicht in ihre Leistungsnachweise bzw. Niederschriften stellen; die Einsicht-
nahme ist innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung zu gewähren. 3Der Antrag ist nach Be-
kanntgabe der Note bei der Prüferin oder beim Prüfer zu stellen. 
 
 
 

§ 13 
Bildung von Modulnoten 

 
(1) Jedem Modul ist in der Regel nur ein benoteter Leistungsnachweis zugeordnet. 

 
(2) Ein Modul, das mehrere Leistungsnachweise umfasst, ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 

in jedem Leistungsnachweis mindestens die Note „ausreichend“ (§ 12 Abs. 2) oder das Prädikat „mit 
Erfolg abgelegt“ (§ 12 Abs. 5) erreicht wurde. 
 

(3) 1Sind die Noten mehrerer Leistungsnachweise zu einer Endnote (Modulnote) zusammenzu-
fassen, ergibt sich die Modulnote aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten gewichteten 
arithmetischen Mittel. 2Die Gewichtung der einzelnen Noten erfolgt anhand der für den Leistungs-
nachweis zu vergebenden ECTS-Leistungspunkte.  
 

(4) 1Die Endnoten (Modulnoten) lauten bei einem Notendurchschnitt oder einer Note: 
 

von 1,0 bis 1,5 sehr gut 
von 1,6 bis 2,5 gut 
von 2,6 bis 3,5 befriedigend 
von 3,6 bis 4,0 ausreichend 
über 4,0 nicht ausreichend 

 
2Den Endnoten wird in einem Klammerzusatz der Notenwert mit einer Nachkommastelle ange-

fügt. 
 
 
 

§ 14 
Prüfungsgesamtergebnis 

 
 

(1) Das Bachelor- und Masterstudium ist bestanden, wenn in allen Modulen einschließlich der 
Bachelor- und Masterarbeit, von denen nach den SPO das Bestehen abhängt, mindestens die Note 
,,ausreichend“ oder das Prädikat ,,mit Erfolg abgelegt“ erzielt wurde und damit die nach Maßgabe 
der SPO für das Bestehen erforderlichen ECTS-Punkte erworben wurden. 
 

(2) 1Das Prüfungsgesamtergebnis ergibt sich aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten 
arithmetischen Mittel aus den Modulnoten und der Note der Bachelor- bzw. Masterarbeit. 2Die Ge-
wichtung der einzelnen Modulnoten erfolgt anhand der nach der jeweiligen SPO für die Module zu 
vergebenden ECTS-Leistungspunkte. 
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(3) 1Nach § 16 Abs. 1 und 4 anzurechnende Prüfungsleistungen werden - soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind - übernommen und fließen in die Berechnung des Prüfungsgesamtergebnis-
ses mit ein. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, 
der bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen ist. 
 

(4) Das aufgrund des Prüfungsgesamtergebnisses zu bildende Gesamturteil lautet bei einem 
Gesamtergebnis 
 
von 1,0 bis 1,2 mit Auszeichnung bestanden 
von 1,3 bis 1,5 sehr gut bestanden 
von 1,6 bis 2,5 gut bestanden 
von 2,6 bis 3,5 befriedigend bestanden 
von 3,6 bis 4,0 bestanden 

 
 
 

§ 15 
Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen 

 
 

(1) 1Die Prüfungsunterlagen sind zwei Jahre aufzubewahren. 2Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit Aushändigung des Zeugnisses oder mit Exmatrikulation ohne Bestehen des Studiums.  
 

(2) 1Eine reduzierte Prüfungsakte ist für die Dauer von 50 Jahren aufzubewahren. 2Diese enthält 
Unterlagen über die Immatrikulationsdauer, die Prüfungsergebnisse, die Exmatrikulation und die 
Verleihung des akademischen Grades. 3Die Aufbewahrung kann auch in digitaler Form erfolgen. 
4Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die bzw. der Studie-
rende exmatrikuliert wurde. 
 

(3) 1Die Prüfungsunterlagen sind nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist zu vernichten, 
wenn sie nicht mit Einverständnis der bzw. des jeweiligen Studierenden zu Hochschulzwecken auf-
bewahrt oder als archivwürdige Unterlagen im Archiv der jeweiligen Hochschule oder in einem staat-
lichen Archiv archiviert werden. 2Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet wer-
den, wenn und solange gegen eine Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und 
das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 
 
 
 

§ 16 
Öffnungsklausel, 

Anrechnung von Leistungen 
 
 

(1) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, durch die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Fernstudieneinheit im Rahmen eines Studiengangs an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, sowie auf 
Grund solcher Studiengänge erworbene Abschlüsse sind anlässlich der Fortsetzung des Studiums, 
der Ablegung von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Pro-
motion anzuerkennen, sofern hinsichtlich der erworbenen und der nachzuweisenden Kompetenzen 
keine wesentlichen Unterschiede bestehen. 2Gleiches gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die 
an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Bayern im Rahmen von Modul- und 
Zusatzstudien nach Art. 77 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Art. 78 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2. a) und Abs. 2 
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Satz 2 Nr. 2. a) BayHIG oder an der Virtuellen Hochschule Bayern oder im Rahmen eines Früh- oder 
Jungstudiums gemäß Art. 77 Abs. 7 BayHIG erbracht worden sind. 
 

(2) 1Kompetenzen, die im Rahmen weiterbildender oder weiterqualifizierender Studien nach 
Art. 78 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 b) und Abs. 2 Satz 2 Nr. 2. b) BayHIG oder außerhalb des Hochschulbe-
reichs erworben wurden, können angerechnet werden, wenn sie gleichwertig sind. 2Außerhalb des 
Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der nachzuweisenden 
Kompetenzen ersetzen. 
 

(3) 1Anerkennung und Anrechnung erfolgen auf Antrag der bzw. des Studierenden durch die 
Prüfungskommission. 2Es obliegt der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller, die für die Anerken-
nung oder Anrechnung erforderlichen Informationen bereitzustellen. 3Wird die Anerkennung oder 
Anrechnung versagt, ist dies zu begründen; die bzw. der betroffene Studierende kann eine Überprü-
fung der Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 4Die Hochschulleitung gibt der für 
die Entscheidung über die Anrechnung zuständigen Prüfungskommission eine Empfehlung für die 
weitere Behandlung des Antrags. 
 

(4) 1Der Nachweis von einzelnen Leistungen wird auch durch entsprechende Leistungen in ei-
nem anderen Studiengang im HAW-Bereich als dem jeweiligen Bachelor- bzw. Masterstudiengang 
der UniBw M erbracht, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der zu er-
werbenden Kompetenzen. 2Die anerkannten Leistungen ersetzen die zugeordneten Leistungen im 
jeweiligen Bachelor- bzw. Masterstudiengang der UniBw M. 3Wenn die bzw. der Studierende vor 
Beginn der anzuerkennenden Leistung im HAW-Bereich der UniBw M immatrikuliert ist, muss die 

Anerkennung durch die Prüfungskommission dem Grunde nach vor Beginn der extern zu erbringen-
den Leistungen erfolgen. 4Den Antrag hierzu hat die oder der Studierende rechtzeitig in schriftlicher 
Form an das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission zu richten; die Prüfungskommission legt 
fest, bis zu welchem Termin der Antrag spätestens erfolgen muss. 5Die anzuerkennenden Leistun-
gen sind entsprechend den als nicht wesentlich unterschiedlich anerkannten Leistungen für die 
Vergabe von ECTS-Leistungspunkten für Module des jeweiligen Bachelor- bzw. Masterstudien-
gangs der UniBw M zu verwenden. 
 

(5) Die anerkannten Leistungen sind auf der Leistungsübersicht (Transcript of Records) auszu-
weisen. 
 
 
 

§ 17 
Rücktritt, Versäumnis, Täuschung und Prüfungsmängel 

 
 

(1) 1Bei Rücktritt von einer Prüfung, die bereits angetreten wurde, wird die Note „nicht ausrei-
chend" bzw. „ohne Erfolg abgelegt“ erteilt, es sei denn, der Rücktritt erfolgte aus von der bzw. dem 
Studierenden nicht zu vertretenden Gründen. 2Eine Prüfung ist mit Stellung der Prüfungsaufgabe 
angetreten. 
 

(2) 1Ein Rücktritt von einem Leistungsnachweis ist nur bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähig-
keit oder aus sonstigen, von der bzw. dem Studierenden nicht zu vertretenden Gründen möglich. 
2Über die Feststellung von nicht zu vertretenden Gründen entscheiden die zuständigen Prüfungs-
kommissionen. 3Die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 
müssen dem Prüfungsamt der UniBw M unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. 4Eine während einer Prüfungsleistung eintretende Prüfungsunfähigkeit muss unverzüglich 
bei der Prüfungsaufsicht geltend gemacht werden; die Verpflichtung zur Anzeige und Glaubhaftma-
chung der Gründe bleibt unberührt. 5Bei krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist ein ärztliches 
Attest vorzulegen, das auf einer Untersuchung beruhen muss, die grundsätzlich am Tag der jewei-
ligen Prüfung erfolgt ist. 6Liegt kein wirksamer Rücktritt vor und hat die bzw. der Studierende den 
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Leistungsnachweis versäumt, ist die Note „nicht ausreichend“ bzw. „ohne Erfolg abgelegt“ zu ertei-
len. 
 

(3) 1Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Angaben das ärztliche Attest enthalten muss; die 
Regelung ist hochschulöffentlich bekannt zu geben. 2Die Prüfungskommission kann ein Attest des 
Gesundheitsamts oder einer bestimmten Ärztin bzw. eines bestimmten Arztes (Vertrauensarzt) ver-
langen. 
 

(4) 1Versucht eine Studierende bzw. ein Studierender das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungs-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel bei Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Täuschungsversuch dar. 3Eine Studie-
rende bzw. ein Studierender, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 
von der jeweiligen prüfenden oder aufsichtsführenden Person von der Fortsetzung der Erbringung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht ausreichend" bzw. „ohne Erfolg abgelegt“ bewertet. 
 

(5) 1Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungsergeb-
nis beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Studierenden bzw. eines Studierenden oder von Amts 
wegen durch die Prüfungskommission anzuordnen, dass bestimmte einzelne Studierende oder alle 
Studierenden die Prüfung oder Teile derselben zu wiederholen haben. 2Mängel des Prüfungsverfah-
rens müssen unverzüglich beim vorsitzenden Mitglied der Prüfungskommission oder bei der Prüferin 
bzw. dem Prüfer geltend gemacht werden. 3Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen von 
Amts wegen durch die Prüfungskommission Anordnungen nach Satz 1 nicht mehr getroffen werden. 
 

(6) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Prüfungskommission nachträglich die be-
troffenen Noten entsprechend festlegen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden 
erklären. 
 

(7) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
oder der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Hat die 
oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet die zuständige 
Prüfungskommission unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über die 
Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 

(8) Der bzw. dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 

(9) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein Neues zu erteilen. 
2Eine Entscheidung nach Abs. 6 und Abs. 7 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
 
 

§ 18 
Regelprüfungstermine 

 
 

1Der Regelprüfungstermin ist die jeweils erste Prüfungsmöglichkeit nach Beendigung einer Lehr-
veranstaltung im Rahmen eines Moduls. 2Ein Leistungsnachweis gilt als erstmalig abgelegt und nicht 
bestanden, wenn er nicht zum Regelprüfungstermin abgelegt wird. 
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§ 19 
Mutterschutz, Elternzeit und Pflegezeit 

 
 

(1) 1Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend den Bestimmungen des Mutter-
schutzgesetzes, die Inanspruchnahme der Elternzeit entsprechend des Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit sowie die Inanspruchnahme der Pflegezeit gemäß dem Pflegezeitgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung wird auf Antrag ermöglicht. 2Dem jeweiligen Antrag sind die erforderli-
chen Nachweise beizufügen. 
 

(2) Die Mutterschutzfristen unterbrechen vorbehaltlich Abs. 3 Satz 3 jede Frist nach dieser Prü-
fungsordnung sowie nach der jeweiligen SPO; die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Fristen 
nach dieser Prüfungsordnung bzw. der jeweiligen SPO eingerechnet. 
 

(3) 1Die bzw. der Studierende muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab 
sie bzw. er die Elternzeit oder Pflegezeit antreten will, dem Prüfungsamt unter Beifügung der erfor-
derlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie bzw. 
er Elternzeit oder Pflegezeit in Anspruch nehmen will. 2Das Prüfungsamt prüft, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prü-
fungsfristen der Studierenden bzw. dem Studierenden und der Prüfungskommission unverzüglich 
mit. 3Die Bearbeitungsfrist für die Bachelorarbeit gemäß § 26 Nr. 4 Satz 2 bzw. die Masterarbeit 
gemäß § 29 Satz 1 sowie für sonstige Arbeiten, die nicht unter Aufsicht durchgeführt werden, kann 
nicht durch den Mutterschutz, die Elternzeit oder Pflegezeit unterbrochen werden. 4Wird die Arbeit 
nicht fristgemäß eingereicht, gilt sie als nicht vergeben. 5Spätestens nach Ablauf des Mutterschut-
zes, der Eltern- oder Pflegezeit erhält die bzw.  der Studierende auf Antrag ein neues Thema. 
 

(4) 1Die zuständige Prüfungskommission legt fest, welche Lehrveranstaltungen für schwangere 
oder stillende Studierende mit überdurchschnittlichen Gefahren verbunden sind und verbindet dies 
mit einer entsprechenden Warnung. 2Die Prüfungskommission untersagt die Teilnahme schwange-
rer oder stillender Studierende an Lehrveranstaltungen, die mit erheblich über dem Durchschnitt 
liegenden Gefahren für Mutter und bzw. oder Kind verbunden sind. 3Die Prüfungskommission legt 
fest, ob und wie schwangere oder stillende Studierende die Kenntnisse und Fähigkeiten, die in Lehr-
veranstaltungen vermittelt werden, an denen sie nicht teilnehmen dürfen, anderweitig erwerben kön-
nen. 4Ein Rechtsanspruch auf die Zurverfügungstellung eines besonderen Lehrangebots für 
schwangere oder stillende Studierende besteht nicht. 5Die Lehrveranstaltungen, Warnungen und 
Untersagungen nach den Sätzen 1 und 2 sowie die Möglichkeit eines anderweitigen Erwerbs der 
Kenntnisse und Fähigkeiten nach Satz 3 werden durch das Prüfungsamt hochschulüblich bekannt 
gegeben. 
 
 
 

§ 20 
Nachteilsausgleich 

 
 

(1) 1Zur Wahrung der Chancengleichheit wird Studierenden, die wegen einer Beeinträchtigung 
nicht dazu in der Lage sind, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, 
Nachteilsausgleich gewährt. 2Dieser ist schriftlich zu beantragen. 3Der Nachteilsausgleich kann ins-
besondere in Form einer Verlängerung der Bearbeitungszeit oder der Ablegung der Prüfung in einer 
anderen Form gewährt werden. 
 

(2) 1Anträge auf Nachteilsausgleich sind spätestens vier Wochen vor der Prüfung, für die Nach-
teilsausgleich gewährt werden soll, zu stellen. 2Die Beeinträchtigung ist durch Vorlage eines ärztli-
chen Attests glaubhaft zu machen. 3Der Prüfungsausschusslegt fest, welche Angaben das Attest 
enthalten muss. 4Wird der Antrag später gestellt, kann er für die Prüfung, für welche er verspätet 



18 UniBw M   APO/BM 

gestellt wurde, nicht berücksichtigt werden. 5Sofern die Beeinträchtigung erst innerhalb der vier Wo-
chen vor der Prüfung eintritt, werden abweichend von Satz 4 Anträge noch berücksichtigt. 
 
 
 

D 
Wiederholung 

von Leistungsnachweisen 
 

§ 21 
Wiederholungen 

 
 

(1) 1Wurde ein Leistungsnachweis mit der Note „nicht ausreichend" oder „ohne Erfolg abgelegt“ 
bewertet, kann dieser einmal wiederholt werden. 2Eine zweite Wiederholung ist bei höchstens vier 
Leistungsnachweisen möglich. 3Wiederholungen von Modulprüfungen müssen der Erstprüfung in 
Form und Umfang entsprechen. 4Zweitwiederholungen von Modulprüfungen können in Masterstudi-
engängen als mündliche Prüfungen durchgeführt werden. 
 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungen sind zum jeweils nächsten Prüfungstermin abzulegen, der 
grundsätzlich spätestens sechs Monate nach dem vorhergehenden Prüfungstermin festzusetzen ist. 
2Zwischen erster und zweiter Wiederholung muss ein angemessener Zeitraum liegen. 3Die Termi-
nierung der Wiederholungsprüfungen erfolgt unter Berücksichtigung der Regelungen in § 25 Abs. 4 
Satz 2 und § 28 Abs. 3 Satz 2. 
 

(3) 1Die Fristen für die Ablegung von Wiederholungsprüfungen werden durch Beurlaubung oder 
Exmatrikulation nicht unterbrochen, es sei denn, die Beurlaubung oder Exmatrikulation ist durch 
Gründe im Sinn von § 19 bedingt. 2Überschreiten Studierende die Fristen nach Absatz 2, gilt die 
Prüfungsleistung als wiederholt und nicht bestanden. 3Für Fristverlängerungen gilt § 23 entspre-
chend. 
 
 
 

§ 22 
Fachstudienberatung 

 
 

(1) Die Studierenden werden in ihrem Studium durch ein bedarfsgerechtes Angebot von Einfüh-
rungsveranstaltungen und eine studienbegleitende fachliche Beratung während des gesamten Stu-
diums unterstützt. 
 

(2) 1Muss sich eine Studierende bzw.  ein Studierender in einem Studiengang in insgesamt mehr 
als zwei Leistungsnachweisen einer zweiten Wiederholungsprüfung unterziehen, so ist sie bzw. er 
verpflichtet, unverzüglich die Fachstudienberatung aufzusuchen.  
 

(3) Die Fachstudienberatung erfolgt durch die von den Fakultäten beauftragten Studienberate-
rinnen und Studienberater. 
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E 
Verlängerung von Fristen 

 
§ 23 

Verlängerung von Fristen 
 
 

1Die Fristen nach § 18, § 21 Abs. 2, § 25 Abs. 4 Satz 2 oder § 28 Abs. 3 Satz 2 können auf 
Antrag angemessen verlängert werden, wenn sie wegen Schwangerschaft, Erziehung eines Kindes, 
Krankheit oder anderer nicht zu vertretender Gründe nicht eingehalten werden können. 2Über den 
Antrag entscheidet die Prüfungskommission. 3Das Vorliegen der Gründe ist glaubhaft zu machen. 
4Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 5Der Prüfungsausschuss legt fest, welche An-
gaben das ärztliche Attest enthalten muss; die Regelung ist hochschulöffentlich bekannt zu geben. 
6Die Prüfungskommissionen können ein Attest des Gesundheitsamtes oder einer bestimmten Ärztin 
bzw. eines bestimmten Arztes (Vertrauensarzt) verlangen. 7Eine Fristverlängerung ist abzulehnen, 
wenn nach den Gesamtumständen ein erfolgreicher Studienabschluss nicht mehr zu erwarten ist. 
8Wird keine Fristverlängerung gewährt oder wird die verlängerte Frist nicht eingehalten, gilt die Prü-
fungsleistung oder Prüfung als nicht bestanden. 
 
 
 

F 
Zeugnisse 

 
§ 24 

Bachelor- und Masterzeugnis 
 
 

(1) 1Über das bestandene Bachelorstudium und über das bestandene Masterstudium wird je-
weils ein Zeugnis ausgestellt. 2Mit dem Zeugnis wird der bzw. dem Studierenden eine Urkunde aus-
gehändigt, die die Verleihung des akademischen Grades beurkundet. 3Zusätzlich zum Zeugnis wird 
an die Studierenden ein Diploma Supplement vergeben. 4Zum Diploma Supplement wird auf Grund 
des Prüfungsgesamtergebnisses eine ECTS-Einstufungstabelle mit der statistischen Verteilung der 
Bestehensnoten nach dem ECTS Users‘ Guide ausgewiesen. 5Als Grundlage für die Berechnung 
der statischen Verteilung der Bestehensnoten werden die letzten drei Studienjahrgänge als Kohorte 
erfasst. 6Die Ausweisung einer ECTS-Einstufungstabelle erfolgt erst, wenn eine entsprechende An-
zahl an Jahrgängen in einem Studiengang vorhanden ist. 

 
(2) Bei Nichtbestehen des Bachelor- oder Masterstudiums erhält die bzw.  der Studierende einen 

entsprechenden Nachweis über alle bestandenen Module. 
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2. Abschnitt: 
Regelungen für Bachelorstudiengänge 

 
 

§ 25 
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Umfang des Bachelorstudiums 

 
 

(1) 1Die Regelstudienzeit für das Bachelorstudium beträgt an der UniBw M in den HAW-Studien-
gängen drei Jahre. 2Das Bachelorstudium umfasst neun theoretische Trimester mit einer Vorle-
sungszeit von jeweils drei Monaten sowie in das Studium integrierte, praktische Studienabschnitte 
mit einer Gesamtdauer von mindestens 18 Wochen. 
 

(2) Pro Studienjahr können unter Berücksichtigung der ECTS-Leistungspunkte für die prakti-
schen Studienabschnitte in der Regel Module im Gesamtumfang von höchstens 75 ECTS-Leis-
tungspunkten belegt werden. 
 

(3) Das Bachelorstudium hat einen Gesamtumfang von 210 ECTS-Leistungspunkten. 
 

(4) 1Das Bachelorstudium soll innerhalb des in Absatz 1 vorgegebenen Zeitraums abgeschlos-
sen werden. 2Es ist endgültig nicht bestanden, wenn es einschließlich aller Wiederholungen von 
Leistungsnachweisen nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren und drei Monaten abge-
schlossen wird. 3§ 23 Satz 1 bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 26 
Bachelorarbeit 

 
 

Soweit in der SPO des jeweiligen Studiengangs nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Bachelo-
rarbeit folgendes Verfahren: 
1. 1Die jeweilige Prüfungskommission bestellt in jedem Studienjahr die Aufgabenstellerinnen und 

Aufgabensteller für die Bachelorarbeiten. 2Sie kann dabei festlegen, wie viele Bachelorarbeiten 
jede Aufgabenstellerin bzw. jeder Aufgabensteller höchstens ausgibt. 3Hierzu sind die betroffe-
nen Aufgabenstellerinnen und Aufgabensteller zu hören. 

2. 1Die Prüfungskommission legt Zeiträume fest, innerhalb derer sich die bzw. der Studierende mit 
der Aufgabenstellerin bzw. dem Aufgabensteller in Verbindung setzen muss, um ein Thema zu 
erhalten. 2Innerhalb dieser Zeiträume kann sich die bzw. der Studierende auch mit einem eige-
nen Vorschlag für ein Thema an eine Aufgabenstellerin bzw. einen Aufgabensteller wenden. 
3Dieser Vorschlag soll schriftlich erfolgen und Angaben zur vorgesehenen Aufgabe sowie über 
den beabsichtigten Bearbeitungsumfang enthalten. 4Die Aufgabenstellerin bzw. der Aufgaben-
steller teilt das Thema zu. 5Die Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen; hierbei sind 
mindestens festzuhalten: 
- die Namen der bzw. des Bachelor-Studierenden und der Aufgabenstellerin bzw. des Aufga-

benstellers, 
- das Thema der Bachelorarbeit, 
- der Tag der Ausgabe des Themas sowie 
- der Abgabetermin. 

3. Einer bzw. einem Studierenden, die bzw. der trotz eigener Bemühungen kein Thema erhalten 
hat, teilt das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission eine Aufgabenstellerin bzw. einen 
Aufgabensteller zu. 
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4. 1Eine Studierende bzw. ein Studierender erhält frühestens im achten theoretischen Studientri-
mesters das Thema für ihre bzw. seine Bachelorarbeit. 2Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-
arbeit beträgt in der Regel drei Monate. 

5. Können in besonderen Fällen einzelne der in Nummer 2 genannten Bestimmungen nicht erfüllt 
werden, ohne dass dies von der bzw. dem Studierenden zu vertreten ist, kann die Prüfungskom-
mission auf Antrag der bzw. des Studierenden zum Ausgleich von besonderen Härten im Einzel-
fall eine abweichende Regelung treffen. 

6. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die bzw. der Studierende schriftlich zu versichern, dass 
sie bzw. er die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, die Zitate ordnungsgemäß 
gekennzeichnet und keine anderen als die im Literatur-/Schriftenverzeichnis angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat. 

7. 1Der Abgabetermin für die Bachelorarbeit wird von der Aufgabenstellerin bzw. dem Aufgaben-
steller im Rahmen des von der jeweiligen Prüfungskommission beschlossenen Zeitraumes fest-
gelegt. 2Die fertige Bachelorarbeit ist in mindestens zwei Ausfertigungen bis 12:00 Uhr des Ab-
gabetermins im Prüfungsamt abzugeben. 3Die Bachelorarbeit kann fristwahrend auch in elektro-
nischer Form, d. h. mittels digitaler Medien, abgegeben werden. 4Dabei sind Authentizität und 
Integrität der Bachelorarbeit sicherzustellen 5Für den Fall der elektronischen Abgabe ist die Ba-
chelorarbeit spätestens vier Wochen nach dem Abgabetermin zusätzlich in mindestens einer 
Ausfertigung, die in Inhalt und Umfang der digitalen Fassung entspricht, im Prüfungsamt abzuge-
gen.6 Wird die Bachelorarbeit nicht spätestens am Ende der Regelbearbeitungszeit fristwahrend 
abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 7Dies gilt nicht, wenn die verspätete 
Abgabe von der bzw. dem Studierenden nicht zu vertreten ist. 8Das vorsitzende Mitglied der 
Prüfungskommission kann die Abgabefrist beim Vorliegen von Gründen, welche die bzw. der 
Studierende nicht zu vertreten hat, einmal um höchstens zwei Monate verlängern. 9Ein entspre-
chender schriftlicher, begründeter Antrag ist einschließlich der Stellungnahme der Aufgabenstel-
lerin bzw. des Aufgabenstellers spätestens zwei Wochen vor dem Abgabetermin beim vorsitzen-
den Mitglied der Prüfungskommission einzureichen. 

8. 1Hat die bzw. der Studierende die Bachelorarbeit nicht mit Erfolg abgelegt, ist die Wiederholung 
spätestens in dem auf die erfolglose Bearbeitung folgenden Trimester zu beginnen. 2Erhält die 
bzw. der Studierende durch eigenes Bemühen nicht rechtzeitig ein Thema, teilt ihr bzw. ihm das 
vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission eine Aufgabenstellerin bzw. einen Aufgabensteller 
zu. 3Die Prüfungskommission legt den Abgabetermin der zweiten Bachelorarbeit fest. 4Dieser 
darf nicht länger als sechs Monate nach Bekanntgabe der ersten Bewertung liegen. 

9. Die konkrete Umsetzung der Regelungen in den Ziffern 2, 4, 7, 8 erfolgt unter Berücksichtigung 
der Regelungen in § 25 Abs. 4 Satz 2 und § 28 Abs. 3 Satz 2. 

 
 
 

3. Abschnitt: 
Regelungen für 

Masterstudiengänge 
 
 

§ 27 
Qualifikation für das Masterstudium 

 
 

(1) 1Im neunten theoretischen Trimester des Bachelorstudiums kann das Masterstudium begon-
nen werden, wenn sich die bzw.  der Studierende hierfür nach der jeweiligen SPO qualifiziert hat. 
2Die Zulassung zum Masterstudiengang ist vorläufig und erlischt, wenn das Bachelorstudium nicht 
innerhalb der Regelstudienzeit gemäß § 25 Abs. 1 nach näherer Maßgabe der SPO des jeweiligen 
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Masterstudiengangs erfolgreich abgeschlossen wird. 3Bei Erlöschen der vorläufigen Zulassung er-
hält die bzw. der Studierende einen Nachweis über alle bestandenen Module einschließlich der er-
worbenen ECTS-Leistungspunkte. 
 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kann das Masterstudium auch aufgenommen werden, wenn die 
Bewerberin bzw. der Bewerber den Nachweis eines aufgrund einer Hochschulprüfung erworbenen 
ersten berufsqualifizierenden Abschlusses oder gleichwertigen Abschluss erbringt, der zum nach 
der jeweiligen SPO vorausgesetzten Bachelorabschluss gemäß Abs. 1 gleichwertig ist. 2Über die 
Gleichwertigkeit des Abschlusses entscheidet die Prüfungskommission des jeweiligen Masterstudi-
engangs. 3Die jeweiligen SPO können regeln, welcher Studiengang als gleichwertig zu qualifizieren 
ist. 
 
 
 

§ 28 
Regelstudienzeit, Studienaufbau 
und Umfang des Masterstudiums 

 
 

(1) 1Die Regelstudienzeit des Masterstudiums an der UniBw M beträgt einschließlich der vorle-
sungsfreien Zeit in den HAW-Studiengängen ein Jahr und sechs Monate. 2Das Masterstudium um-
fasst vier theoretische Trimester. 3§ 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

(2) Das Masterstudium hat einen Gesamtumfang von 90 ECTS-Leistungspunkten. 
 

(3) 1Das Masterstudium soll innerhalb des in Absatz 1 vorgegebenen Zeitraums abgeschlossen 
werden. 2Es ist endgültig nicht bestanden, wenn es einschließlich aller Wiederholungen von Leis-
tungsnachweisen nicht innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr und neun Monaten abgeschlos-
sen wird. 3§ 23 Satz 1 bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 29 
Masterarbeit 

 
 

1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel fünf Monate. 2Der Zeitpunkt der 
Themenvergabe wird auf das Ende des dritten Trimesters des Masterstudiums festgesetzt. 3Muss 
die Masterarbeit wiederholt werden, so hat die Abgabe der wiederholten Arbeit spätestens neun 
Monate nach Beginn des Bearbeitungszeitraumes für die ursprüngliche Masterarbeit zu erfolgen. 
4Im Übrigen gilt § 26 für die Masterarbeit entsprechend. 
 
 
 

4. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten 

 
 

(1) 1Diese APO/BM tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf Stu-
dierende, die ihr Studium am 1. Oktober 2023 beginnen. 
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(2) Die APO/BM vom 29. Mai 2015 in der Fassung der Dritten Satzung zur Änderung der 
APO/BM vom 26. Juli 2022 findet auf alle Studierenden weiterhin Anwendung, die ihr Studium vor 
dem 1. Oktober 2023 begonnen haben; im Übrigen wird sie außer Kraft gesetzt. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Senats der Universität der Bundeswehr München vom 26. Ap-
ril 2023 und vom 19. Juli 2023, der Erklärung des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kunst durch Schreiben Az.: L.3-H6114.5.19/1/20 vom 1. September 2023 und der Erklärung 
des Einvernehmens des Bundesministeriums der Verteidigung durch Schreiben P I 5 – Gz. P I 5 – 38-01-06 
vom 7. September 2023. 
 
 
 
Neubiberg, den 28. September 2023 
 

Universität der Bundeswehr München 
Prof. Dr. mont. Dr.-Ing. habil Eva-Maria Kern, MBA  

Präsidentin 
 
 
 
 

Die Satzung wurde am 28. September 2023 in der Universität der Bundeswehr München niedergelegt. Die 
Niederlegung wurde am 5. Oktober 2023 durch Anschlag in der Universität der Bundeswehr München bekannt 
gegeben. Tag der hochschulöffentlichen Bekanntmachung ist der 5. Oktober 2023. 
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Anlage: Verzeichnis verwendeter Abkürzungen 
 
Abs. Absatz 
APO/BM Allgemeine Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge im Hochschulbereich 

für Angewandte Wissenschaften der Universität der Bundeswehr München 
Art. Artikel 
Az. Aktenzeichen 
BayFEV Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung 
BayGVBl. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
BayHIG Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz 
BayRS Bayerische Rechtssammlung 
Buchst. Buchstabe 
bzw. beziehungsweise 
CASC Campus Advanced Studies Center 
d. h. das heißt 
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 
ggf. gegebenenfalls 
Gz. Geschäftszeichen 
HAW Hochschulbereich für Angewandte Wissenschaften 
HSchPrüferV Hochschulprüferverordnung 
Nr. Nummer 
Nrn. Nummern 
S. Seite 
SPO Studien- und Prüfungsordnung(en) 
UniBw Universität(en) der Bundeswehr 
UniBw M Universität der Bundeswehr München 
z. B. zum Beispiel 


